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Der Gemeinderat Oberbüren erlãsst gestützt auf das „Reglement über Bau, Betrieb und Unterhalt einer 
Kommunikationsanlage“ nachfolgenden Gebührentarif. 

Nutzungsgebühren 

Die Nutzungsgebühren sind festgelegt pro Aderpaar und Jahr genutzte Kabelstrecke (effektive Kabellãnge) 
in Meter. 
Aufgrund dieser Definition werden folgende Gebühren für die Nutzung von Glasfaser-Aderpaaren erhoben: 

a)  Nutzung durch Schulen 
(Schulen und schulãhnliche Organisationen) 

  

b)  

Nutzungsgebühr je Aderpaar, Meter und Jahr => 

Nutzung für óffentliche Interessen 

Fr. 0.50 

 (Gilt nur für Institutionen mit Sitz in der Politischen Gemeinde Oberbüren)   

c)  

Nutzungsgebühr je Aderpaar, Meter und Jahr => 

Nutzung durch Kunden der Elektrizitätsversorgung 

Fr. 0.50 

 (Firmen, Private etc.)   

d)  

Nutzungsgebühr je Aderpaar, Meter und Jahr => 

Nutzung durch Dritte 

Fr. 2.00 

 (Fremdfirmen, Swisscom, BK-Netzbetreiber etc.)   

 Nutzungsgebühr je Aderpaar, Meter und Jahr => Fr. 4.50 
 

Verrechnung 

Die Verrechnung der Nutzungsgebühren erfolgt halbjãhrlich, jeweils per 31. Mãrz und 30. September. 

Die Elektrizitãtsversorgung behãlt sich das Recht vor, die Gebühren auf der Rechnung für den 
Energiekonsum (Stromrechnung) als separate Position aufzuführen. 

Mehrwertsteuer 

Bei den vorstehenden Tarifansãtzen wird der jeweils gültige Mehrwertsteuersatz zusãtzlich in Rechnung 
gestellt. 
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